
Beiblatt B:

Information zur Förderungsvoraussetzung gem. § 34 (2) Z. 5 K-WBFG 2017 idgF. betreffend Mietobergrenzen 
für Privatwohnungen
Ab 1. Jänner 2019 darf gemäß § 34 (2) Z. 5 K-WBFG 2017 idgF. in Verbindung mit § 50 (2) K-WBFG 2017 idgF. Wohnbeihilfe nur 
gewährt werden, wenn der Hauptmietzins das angemessene Entgelt nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, BGBl. 
Nr. 139/1979, oder den für das Bundesland Kärnten jeweils gültigen Richtwert ohne Zuschläge für eine gemietete Wohnung der 
Ausstattungskategorie A nach den mietrechtlichen Vorschriften nicht übersteigt. Ausnahmen von dieser Regelung sind möglich, 
wenn der Wechsel dem Antragsteller aus persönlichen oder sozialen Gründen nicht zumutbar ist (§ 50 (3) K-WBFG 2017 idgF.). 

Dies trifft insbesondere bei Personen zu, die:
1. � erwerbsunfähig sind (erforderlicher Nachweis: Attest eines Amtsarztes, Nachweis über Bezug von Berufsunfähigkeits- bzw. Invalidi-

tätspension);
2. � bereits eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung beziehen und einen langjährigen Mietvertrag nachweisen 

(erforderlicher Nachweis: Pensionsbescheid bzw. Pensionsauszahlungsbestätigung und Kopie des Mietvertrages);
3.  �pflegebedürftige Angehörige im Sinne des § 123 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, welche ein Pflegegeld zumindest 

der Stufe 3 beziehen, im gemeinsamen Haushalt überwiegend betreuen (erforderlicher Nachweis: Nachweis über Bezug des 
Pflegegeldes Stufe 3);

4.�  �ein Pflegegeld mindestens der Stufe 2 beziehen (erforderlicher Nachweis: Nachweis über Bezug des Pflegegeldes Stufe 2);
5.  �einen festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 % nachweisen, oder Sie mit anderen Personen im gemeinsamen 

Haushalt zusammenleben, die einen festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 % nachweisen (erforderlicher 
Nachweis: Kopie des Behindertenausweises);

6.  �Sterbebegleitung oder Begleitung von schwerstens erkrankten Kindern im Sinn der §§ 14a und 14b des Arbeitsvertragsrechts- 
Anpassungsgesetzes, oder gleichartiger landes- oder bundesrechtlicher Vorschriften leisten;

7. � mit Beziehern erhöhter Familienbeihilfe im gemeinsamen Haushalt leben (erforderlicher Nachweis: Kopie des entsprechenden 
Informationsschreibens des Finanzamtes).

Damit jedoch ein Ausnahmetatbestand angewendet werden kann, müssen Sie bereits vor 1. 1. 2019 in der entsprechenden 
Wohnung, die die Voraussetzungen des § 34 (2) Z. 5 K-WBFG 2017 idgF. nicht erfüllt, gewohnt haben. Die Wohnbeihilfe kann dann 
solange weiter gewährt werden, solange der entsprechende Ausnahmetatbestand zutrifft und kein Wohnungswechsel vorgenommen 
wird. Achtung: Wird nach dem 1. 1. 2019 eine Wohnung bezogen, die den Voraussetzungen § 34 (2) Z. 5 K-WBFG 2017 idgF. 
nicht entspricht, kann kein Ausnahmetatbestand angewendet und keine Wohnbeihilfe mehr gewährt werden.

2. Wie hoch darf der Mietzins bei Privatwohnungen sein, um ein Ansuchen auf Wohnbeihilfe stellen zu können?
Bei Wohnungen, für die ab 1. 1. 2019 erstmalig Wohnbeihilfe angesucht wird, darf der reine Mietzins pro Quadratmeter (Nettomiete) 
maximal EUR 6,80 betragen (Betriebs-, Heiz- und Stromkosten, sowie die Mehrwertsteuer von 10 % sind zu Vergleichszwecken vorher 
in Abzug zu bringen).

Für unterschiedliche Wohnungsgrößen ergeben sich dadurch folgende maximale Netto-Mietzinse:

m² Nettomiete m² Nettomiete m² Nettomiete

25 170,0 51 346,8   77 523,6
26 176,8 52 353,6   78 530,4
27 183,6 53 360,4   79 537,2
28 190,4 54 367,2   80 544,0
29 197,2 55 374,0   81 550,8
30 204,0 56 380,8   82 557,6
31 210,8 57 387,6   83 564,4
32 217,6 58 394,4   84 571,2
33 224,4 59 401,2   85 578,0
4 231,2 60 408,0   86 584,8
35 238,0 61 414,8   87 591,6
36 244,8 62 421,6   88 598,4
37 251,6 63 428,4   89 605,2
38 258,4 64 435,2   90 612,0
39 265,2 65 442,0   91 618,8
40 272,0 66 448,8   92 625,6
41 278,8 67 455,6   93 632,4
42 285,6 68 462,4   94 639,2
43 292,4 69 469,2   95 646,0
44 299,2 70 476,0   96 652,8
45 306,0 71 482,8   97 659,6
46 312,8 72 489,6   98 666,4
47 319,6 73 496,4   99 673,2
48 326,4 74 503,2 100 680,0
49 333,2 75 510,0
50 340,0 76 516,8


